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Betriebliche Altersvorsorge wird verbessert

Pressemitteilung

Der Bundsrat hat sich am 21.09. zustimmend  zum Vorhaben der Bundesregierung geäußert, die Sozialversicherungsfreiheit für Beiträge in die betriebliche Altersvorsorge unbefristet zu verlängern. Damit wird nach Mitteilung des Neuen Verbandes der Lohnsteuerhilfevereine e.V. die betriebliche Altersvorsorge für versicherungspflichtige Arbeitnehmer deutlich lukrativer.

Arbeitnehmer erhalten für verschiedene Formen eigener zusätzlicher Altersvorsorge eine deutliche Förderung. Beiträge in Basisvorsorgeverträge (Rürup-Verträge) sind derzeit zu 64 Prozent steuermindernd absetzbar. Riesterbeiträge werden sogar zu 100 Prozent unter Anrechnung der staatlichen Zulagen berücksichtigt. Ebenfalls zu 100 Prozent steuerfrei sind Zahlungen in die betriebliche Altersvorsorge wie Direktversicherungen, Pensionskassen oder Pensionsfonds. Gegenwärtig können bis zu 2.520 Euro im Jahr als Entgeltumwandlung berücksichtigt werden. Neben der Steuerbelastung spart man für diese Beiträge außerdem die Sozialabgaben. Die Abgabenbefreiung sollte ursprünglich 2008 auslaufen. Durch Beschluss von Bundestag und Bundesrat wird die Steuerfreiheit unbefristet verlängert. 

Um den Lebensstandard im Rentenalter zu sichern, sollten Arbeitnehmer die Fördermöglichkeiten der privaten Altersvorsorge nutzen. Bei der Auswahl der Vorsorgeart sind die individuellen steuerlichen Verhältnisse und die vorgegebenen Rahmenbedingungen für die spätere Auszahlung zu berücksichtigen. So bieten Riesterverträge auch für Geringverdiener durch die Zulagen eine hohe Förderung. Zudem ist später eine 30prozentige Teilauszahlung möglich. Hohe Förderquoten und größere geförderte Einzahlungsbeträge sind mit der betrieblichen Altersvorsorge möglich.

Altersvorsorgeverträge sollten bereits bei Kindern in der Ausbildung in Betracht gezogen werden. Die Beiträge können die Einkünfte und Bezüge der Kinder verringern und so das Kindergeld und damit zusammenhängende weitere Steuervorteile retten. 

Mitglieder von Lohnsteuerhilfevereinen können sich zur steuerlichen Beurteilung an ihre Beratungsstelle wenden. Wer Mitglied werden will, kann die Anschriften der Beratungsstellen der Mitgliedsvereine des Verbandes unter der Rufnummer 030/ 40 63 24 49 erfragen oder im Internet unter http://www.Beratungsstellensuche.de recherchieren.
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